
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.05.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


M«n abonàt ücki b«y Z. A. Ochi in Bern, und de» D»? ?lbon»ement für 78 ?'»»»»ern oder für «i» Nier
ân Postämtern. -j vl» telinhr ist in Bern 4 âr. und ausser Bern oostire»

5 Kranken.
X, _

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Mittwoch/ den 28 Jan. 1801. Viertes Quartal. Den 8 Pluviôse IX.
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Gesetzgebender Rath/ z. Jan.
Fortsetzung.

Die Criminalgefezgebungscommißion legt die neue

Abfassung des Gesezvorschlags über Abänderung älterer

Straffen gegen entwichene Verbrecher vor/ die für ;
Tage auf den Canzlcytisch gelegt wird.

Die gleiche Commißion erstattet einen Bericht, über

die Angelegenheit des B. Morcll von Warrang, der

für; Tage auf den Canzleyiisch gelegt wird.

Bay wird zum Präsident, Ca rtierund Lang
zu Sekretärs, und Slvckar zum Saalinfpektor
erwählt.

Am 4. Jan. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 5. Jan.
Präsident: Bay.

- Die Commission über das Reglement des Rathes
erstaltet Bericht über verschiedene chr zugewiesene Ge-
genstände.

Auf ihren Antrag werden folgende Zusätze zum Nc-
glemcnt angenommen. <S. das Reglement selbst in

St. 84 und 8?.
H. ;c>. a. Der Rath ertheilt ordentlicher Weise an

nicht mehr als 8 seiner Mitglieder zugleich Urlaub.

Es kann jedoch um ansserordentlicher und dringen-

der Gründe willen, diese Zahl bis auf -s ver-

mehrt werden,
b. Der Rath erlhcilt keinen U.laub für länger als

4 Wochen; nach Verstnß dieser Zeit, mag iedoch

in ausserordentllchcn Fällen sich ein Mitglied um
einen neuen Urlaub melden,

c. Für die vom Rath bewilligten einfachen Urlaube
von 4 Wochen und weniger, wenn sie innert 6

Monaten nicht wiederholt werden findet kein Ge»

Haltsabzug statt.
ä. Die Abwesenheiten der Mitglieder, die innert 6

Monaten 4 Wochen übersteige», werden von ihrem
Gehalte abgezogen: die Fälle von Krankheit aus»

genommen.
e. Die Kanzley hält ein sorgfältiges Verzeichniß der

ertheilten Urlaube; sie hat Acht auf die Abwefen»
heilen ohne Urlaub, und giebt dem Präsidenten
davon Anzeige. Sie übergiebt den Saalinspektorcn
bey jeder Gehaltszahlung das Verzeichniß des statt
findenden Abzugs.

§. ?3. Der Rath kann ein Befinden der Vollziehung
über einen Gesezvorschlaq auch sogleich nach der

ersten Verlesung, oder nach der zweyten, wenn eine

solche nach z Tagen statt findet, einer Commißion
überweisen.

Die Gutachten der Commißionen über ein Befinden
der Vollziehung, werden mir Dringlichkeit und so-

gleich behandelt, wenn der Gefezvorfchlag, den sie

betreffen, das erstemal war mit Dringlichkeit be-

handelt worden : sie bleiben ; Tage auf dem Canzlev-
tisch liegen wenn der Gefezvorfchlag das erstemal

ohne Dringlichkeit behandelt war.
Die Commißion fchlug folgenden neuen Art. vor:

§. 5?. u. Wird der verlangte Namensaufruf vom

Rathe vcrworffen, so haben die Mitglieder die ihn
verlangt haben, das Recht, ihr Nichtznstimmen

zu dem Beschluß über den Gegenstand der in Be.
raihnng war, iedoch shne Aufzählung von Gründen,

ins Protokoll sogleich während der Sitzung einrüken

zu lassen.

Der Rath verwirft diese» neuen Art., und ändert



dagegen den Art. 54. seines Reglements S, S. z88.)
dahin ab:

§. 54. Wenn der Namensaufruf beschlossen ist, so ist

jedes Mitglied geHallen, besonders seine Slimme
zu eröffnen, und die Zahl der für und wider Stim-
wenden soll, jedoch ohne Verzeichniß ihres Namens,
vom Oberfchreiber zu Protokoll getragen werden.

Die gleiche Coinmißion erklärt, daß sie über das

Reglement für die Saalinspcktoren, dessen allfällige
Revision ihr übertragen ward, nichts zu bemerken

habe.
Die Berathung über den Loskauf der Bodenzinse

wird forlgefezt.
Der Vvltz. Rath zeigt durch eine Botschaft an, daß

er über den Gesetzcsvorschlag, worinn das Maximum
der Straffen bestimmt wird, welche auf die Wider-
Handlungen gegen das Auflagengcfez vom i z. Christen,

i Los gesczl sind, nichts zu bemerken habe.

Der Gesezvorschlag wird hierauf in neue Berathung
genommen, und zum Gesetze erhoben. S. dasselbe

S- s?i.)
Folgende Botschaft des Vvllz, Raths wird verlesen,

und an die Constitutionscommißion gewiesen.

B. Gcfezgedcr! Durch das Gcsez vom 27. Dec. über

die Entlassungen der Mitglieder der Cantonsbchörden,
wurde jenes vom 12. May, und das vom 17. August

Z7S8 zurückgenommen. Der Votlz. Rath sieht sich ge-

genwärtig im Fall, Sie B- G., um eine Erklärung
über die Gesetze vom 2. Jenncr und 21 Merz, anzusn-

chcn, die durch das Gefcz vom 17. Dec. nicht förmlich
zurückgenommen sind, deren Zurücknahme aber in jener

der Gestz? vom 12. May nnd 17. Aug. 98 begriffen,

zu seyn schciat, indem sie sich auf diese beziehen.

Eine zweyte' Frage dann entsteht über die Weife,
wie die Mitglieder der Gerichte, welche wegen Ver-
brechen in ihren Verrichtungen suspend ict werden, bis

zur endliche» Beurtheilung der gegen sie angehobenen

Klage, einstweilen ersezt werden sotten? Der Voll;.
Rath bemerkt in dem Inhalt dieser Gesetze, einen we-

sentlichcn Unterschied. Jene vom 12. May und 17. Aug.
1798, gestatten den Gerichten die Befugniß, eine Er-
Zänznug.bis zu der nächsten Wahlversammlung vor;»-
nehmen. Die Gesetze aber vom 2. Ienner und 21. Merz,
beziehen sich u^r auf einzelne Fälle, jene nemlrch der Ver-
wcrffung, Abwesenheit, Krankheit u. f. w. wo der

Ernamsre nur eine momentane Verrichtung übernimt.
ES kann'Ihren Einsichten B. G. nicht entgehen,

sehe viele Unbequemlichkeiten daraus entstehen wür-

den, wenn die vollziehende Gewalt sich mit einzelne«

Ergänzungen der Gerichtshöfe die sieh nur auf mo.
mentane Verrichtungen beziehe», beschäftigen müßte.

Der Vollz. Rath haltet mithin dafür, daß diese de«

betreffenden Gerichten überlassen werden sollten.

I» Fällen aber, wo die Anstellung eines Suvplean-

ten, sich nicht auf eine momentane Verrichtung be,

schränke» würde, wie in jenen, wo ein Richter wegen

Vergehen gerichtlich beklagt, und in stmeii Verrich-

tungen bis zur endlichen Beurthcilnna suspcndirl wirb,

glaubt der Vollz. Rath, daß die dahcriae Ecnamsuag,

nach Vorschrift des Gesetzes vom 17. Dec. vor sich

gehen sollte.

Er schlägt Ihnen B. G vor, die Gesetze v. 2. Im.
und 21. Merz 99, und jenes vom 17. Dec. dahin z«

erklären:

1. Daß die Bezirk- und Cantonsgerichtein Fällen,

wo einzelne Mitglieder wegen Verwerffung, Abwefen»

heit und Krankheit, den Sitzungen nicht beywohnen

können, befugt seyn sollen, Suppléante» zu ernamsen.

2. Die Cantonsgerichte ziehen zu diesem hin, die

ihnen zugegebenen Snppteanten zu, aus welchen sie die

mangelnden Richter, ohne an eine Rangordnung ge-

halten zu seyn, ergänzen.

z. Die Ergänzung der wegen Vergchnngen suspe».

dirten Richter, geschieht nach Anweisung des Gesetzes

vom 17. Dec. 1800, und der Supp eant bleibt nur

so lange im Amt, bis ei» endliches Urtheil über den

suspendirten Nichter wird ausgesprochen seyn.

Der Vollz. Rath ladet Sie B- G. ein, diesen

Vorschlag mit Dringlichkeit zu berathen.

Folgende Botschaft wird verlesen, und an die Crim.

Gesttzg. Cominißion gewiesen:

B. G. Joseph Poißel aus Pignerolles war vom

Distriktsgericht zu Frcyburg wegen BcutclschncidereM,
zu 2iähriger Kettenstraffe vernrtheilt worden.

Diestt Mensch haltet um Milderung srmcr Straffe
in eine Verbannung an; er scbüzt sine schwächliche

Gesundheit vor, welche ihm nicht gestattet die Arbeiten
des Schallenwerks zu verrichten, nnd daß er dadurch

dem Staate zur Last falle; diese bewährte Einwendung
ist ganz gewiß kein Grund, dem Poißel seine Bitte
zu gewähren; allern die Erwägungen, daß derselbe miter
dem Drucke eines willkürlichen Urlheüspruchcs liegt,
kann die Milde zu seinen Gunsten anrathen. Das
Distriklsgericht zu Frcyburg hat mit Hintansetzung dis

Gesetzes, welches ihm zur Richtschnur dienen sollte, nach

der Caroline geurlheitr, deren Gültigkeit in unserer
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Republik durch den 209 H. des peinlichen Gesczbnchcs

ist wicdcruffen worden; selbst die Prozedur enthält
verschiedene Widerrechllichketten, welche die Gültigkeit
der Beweise, und die Schwere des Verbrechens in

Zweifel ziehen leisten.

Der Vollz. Rath hat geglaubt, dem Begehren des

Poißel entsprechen zu müssen. Er schlägt Ihnen B. G.
rer dessen Straffe in eine Verbannung aus der hei-

velischcn Republik abzuändern.

Ein Mitglied zeigt dein Rath eine im Zürchcrschen

Wochenblatt <v. >. Januar) enthaltene Publikation
des dortig ui fränkischen Plazkommandanten Leborgne,

(v, 8. Nivose) an, wodurch alle Buchdrucker dieser

E'adt aufgesodcrt werden keine Schrift, welchen Iu-
hallS sie auch seyn möchte, und keinerlei) Bckanntma.
chung drucken zu lasse», ehe sie solche dem unterzeich-
neten Plazeommautanten zur Eulhcißung werden vor-
gelcgt haben. — Das Mitglied verlangt und erhält
Verweisung dieser Anzeige an die Vollziehung, damit
solchem Unfug ein Ende gemacht werde.

Bep dieser Gelegenheit wird die Polizeycommißion
zu beförderlicher Erstattung ihres" Berichtes über die

Preßfrevheit aufgcfodert.
Die Pelllioncucommißion berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

1. Die Gemcindskammer von St, Legier im Leman
stellt vor, daß ihre Gemeindsbürger die Theilung einiger

Gcmeindgüter drtngenst bedürffen, und verlangen: da
die Theilung auf den roten dieß festgefezt ist, so bitten
sie, daß die Guthcissung ihres Thcilungsentwurfs bis

auf diesen Tag vor sich gehe, und ihnen zugesandt

werde. — An die Finanzcommißion gewiesen.

2. Glashändler Fidcly Thomma z» Wyl im Cant.

Sentis, der seit 10 Jahren da wohnt, klagt unterm

it. Dec., daß ihm ein Nicderlassungsscheinverweigert
werde. — Wird an die Vollziehung gewiesen.

Die Polizeyeomwißion erstattet einen Bericht über

die Klage Handlungtreibender Bürger im Cl. Sentis,
der für z Tage auf den Canzleytisch gelegt wird.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Crimi-
ualgesetzgcbungs - Cvm.mißion gewiesen:

B. G. Uwich Schütz von Sumiswald ein junger
Mensch von 20 Jahren, entwendete seinem Meister,
Peter Schütz in der Lngcnbachmatte, aus einem un-
verschlossenen Behältnisse ft 5 Schw. Franken. Gleich
darauf gestand er noch vor der Gcfangennehmung sein

Vergehen, vergütete das Gestohlene und bat um Vcr-
îàhung. Der Diebstahl war begangen worden, um

einige Schulde» für Kleidungsstücke zu bezahlen; das
Distriklsgericht Niederemmenthal verurlheilte ihn, um
ter dem 28. May vorigen Jahrs, in Milderung des
h. 170 des peinlichen Gesetzbuchs, zu einer 2jährigen'
Keltmstraffe und zum Ersatz aller Prozeßkosten.

Gleich nach crgaugencm Urtheil wendeten sich der
Vater und Großvater des Schütz an den Voll;. Rath,
um Nachlaß dieser Straffe für ihn auszuwirken und
bcgl.itetcii ihre Bittschrift mit mehreren Zeugnissen für
seine gute Aufführung bey seinen vorherigen Meistern.
Die Regierung aber, geleitet von den Beweggründen,
daß das Ansehen der Tribunalien durch Begnadiguugs.
Vorschläge unmittelbar nach ausgefällter Sentenz, de,

uachlheiügt werden würde, daß vorzüglich auf Bestraf-
sung der Hausdiebstähle geachtet werden müsse und die
gesetzliche Straffe schon von dem Gerichte heradgesezt

worden sey, glaubte dieses Begehren abweisen zu müf-
sen, ließ aber zugleich mit Uebersendung des daheriqen
Beschlusses v. 20. Juni, den Bittstellern durch den

Jusiizminister anzeigen, daß in Betrachtung der gün-
stigcw Zeugnisse, des Alters des Vcrurlhcitlen, und
der Aufrichtigkeit seines Bekenntnisses, die Regierung
nach Verstoß von 6 Monaten sein erneuertes Begehren
näher würdigen dürfte, wenn er alsdann gute Zeug-
nisse seines Wohlverhaftens aufweiseu und seme Straffe
zur Besserung verwenden würde.

Nun wendet sich derselbe neuerdings an den Vollz.
Rath, und ein, von dem Präsidenten der Bau- und
Straßencommißion der bcruerschen VcrwaitungSkammer,
bekräftigtes Attestat des Zuchrmeistcrs, redet seiner

guten Aufführung in dem Schcllcnwerk, wo er als Vcr-
trauter ohne Aufsicht arbeiten durfte, auf das Beste

das Wort; die Munizipalität von Sumiswald und
verschiedene Bürger von daselbst, zeugen für ftmeu
vorherigen mttatelhaftm Lebenswandel, und daß nur
Mgendlicher Leichtsinn und Unbekanntschaft mit dem

peinlichen Gesetzbuch, ihn zu seinem Vergehen verleitet
haben.

Aus ollen diesen Gründen und in der Hoffnung,
daß der Ulr. Schütz durch die bereits eingestandene

Straffe gewarnet, künftig nictil mehr von dem Wege'
der Sittlichkeit und Rechtschaffenheit abweichen werke,
schlägt der Vollz, Rath Ihnen B. G. vor, demselben-

dennoch übrigen Theil seiner Kettcnstraffe dahin nach-

zulassen, daß er bis zum Verfluß der ganzen Strafzeit
in seine Gemeinde eingcgränzl werde.

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft
daß er über dcn Gcfttzvorschlag nichts zu bemerken
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der verordnet, daß keine in Helvetic» angesessene Frem-
de, welche das Bürgerrecht seit Einführung der Eon-
sticution nicht durch Bürgerbriefe oder durch ein Dekret
erhallen habe», als helvetische Bürger anzusehen seyen.

Die -te Discußion wird vertaget.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Con-
siltucionscomnußwn gewiesen:

B. G. Der Vollz. Rath übersendet Ihnen beylie-

genbe an sie genehme Zuschrift der Handln, gskammcr
von Lugano, worin sie vorstellt, daß bey einer eiwan-
nigcn Zusammcnschmelzung der italienischen Cancane,

Lugano am füglichsten zum Haupiort des vereinigten
Cantons erHoden werden konnte.

Am 6. Jan. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 7. Jan.
Präsident: Bay.

Der Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender

Annde:
Heute ist der ?te Jcnner. Erlauben Sie B. G.

daß ich S>e bey diesem Anlaß a» die Hauplzwecke des

vorjährigen ?ten Jenners und -ften Augusts erinnere;
sie waren: Gleichheit und Freyheit, die unwandelbaren

Grundlagen unserer politischen Umichaffung, gercmiget

von den Schlacken des demagogischen Pvdclsinns und

einer revolutionären Willkuhr, durch eine definitive

Organisation zu befestigen, und das Recht, das jedem

das Seimge läßt und >edem das Seinige giebt, zu

heiligen.
Den ersten Zweck haben wir gröstentheils erreicht;

den zweyten kündiget uns der nahe Frieden an; zur

Vollendung des dritten ruft uns unser eigenes Gefühl

von Gerechtigkeit und die sehnliche Erwartung der

Nolhlcidenden auf.

B- G. Ihr habet bereits einen entjchiedcncn Schritt
gethan, Ihr habt daö ungerechte Gesetz vom 10.

Nov. -798 wiberrusse»; aber nun foderl die Ruhe des

Landes von Euch einen zweyten Schritt: Daß Ihr
nemlich an die Stelle des ungerechten Gesetzes, em

gerechteres fetzet.

In baldiger Erwartung eines frischen Gesetzes über

die Ablöslichkeit der Zehndc» von der Finanzcommis-

sion, ertheile ich zu Beendigung des Gesetzes über den

Lvskauf dcr Bvdenzinse, dem B. Füßli das Wort.

(Die Fortsetzung folgt.)

Chronologisches Register der Gesetze
und Dekrete vom December i8ov.

Seite.
t. Gesetz, welches verordnet, die Suppléante» des

obersten Gerichtshofs und diejenige» der Can.
tonsgcrichte, sollen zu Beurtheilung von
Staatsverbrechen und der Glieder der ober»

sten Gewalten, nicht mehr zusammenbernffcn
werden. Dec.) 8;?, 88°

2. Gesetz, welches verordnet, es sollen die To-
desurtheile den Verbrechern nicht eher bekannt

gemacht werden, bis sie vom Ob. Gerichtshof
bestätigt sind. (4. Dec.) 880, 896

;. Gesetz, betreffend die einsweilige Einrichtung
der Rechtswege im Cant. Waists. (6. Dec.)

86;. 897

4. Dekret, das dem Ministerium der Künste
und Wissenschaften für Erhaltung der öffenl,
lichen Gebäude einen Credit von 20,000 Fr.
bewilligt. (6. Dcc.) 897

;. Gesetz, welches die Staatsabgaben für das

Jahr zstoo (Juni -800 bis Juni i8-°l
fcstsezt. (iz. Dec) 84;. »24.

6. Gejetz über die Theilung der Gcmeindsgüter
und besonders der Gcmeindswaldungen.
(-5. Dec.) 875 924

7. Gesetz über die Entlassungen der öffentlichen
Beamten und ihre Wiederersctzung. (,;.
Dec.) g;?. 9-7

8. Dekret, welches den Commissarien der Gesetz-

geduiigsbiblivthek einen Credit von 800 Fr.
eröffnet. (20. Dec

9. Dekret über die zu Bezahlung rückständiger
GeHalle der Beamten, im Canton Thurgau
zu verkauffeuden Nationalgüter. (20. Dec.) 9Z2

10. Dekret, betreffend die Verhältnisse der Filial
Napperswyl zu Ltpperswyl Cant. Thmgau.
(2z. Dec.) 96°

i l. Dekret, welches den Saalinspcktoren des

gesetzged. Raths einen Credit von 4000 .Fr.
eröffnet. (29. Dec.) ?6j

12. Dekret, welches dem Ob. Gerichtshof für
seine Canzley einen Credit von 2000 Fr. er.
öffnet. (29. Dec.) 96S

iz. Dekret, welches verordnet, es können an
Bezahlung der zu verkauffeuden Nationalgüler,
auch die Foderungen der in, Rückstand sich be»

findlichen Beamten MWiwmen werde. (zo.Dec.) 97?
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